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PRÄAMBEL 

Der Markt Wartenberg erlässt aufgrund der §§ 2, 9, 10 und 13 des Baugesetzbuchs 
(BauGB), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses gültigen Fassung folgende 

  

1. Änderung  

des Bebauungsplans  

„Zieglerweg“ 

als Satzung. 

 

Fassung vom 13.11.2023 

 

Markt Wartenberg 

Landkreis Erding 

Regierungsbezirk Oberbayern 

 

 

Planverfasser:  Anger Groh Architekten PartGmbB 
Roßmayrgasse 17, 85435 Erding 
Tel.: 08122 88 002 0 
Web: www.angergroh.de 

  

 

Die im Folgenden vorgenommenen Änderungen gelten zusammen mit den übrigen, 

unveränderten Festsetzungen durch Text, sowie nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichen 

und Hinweise des rechtsverbindlichen Bebauungsplans in der Urfassung vom 02.05.2023.  

Bebauungsplan-Änderung gem. § 13 BauGB. 

 

Der Geltungsbereich der 1. Bebauungsplan-Änderung befindet sich auf Flurnummer 1007 

Gemarkung Wartenberg. Dieser Teilbereich der Flurnummer stimmt mit den in der Urfassung 

bezeichneten Parzellen 6/7 überein. 

 

A. Zusammenfassung der geplanten Änderungen: 

- Lage- und Proportionsveränderung der nördlichen Baugrenze, Erweiterung der 

südlichen Baugrenze nach Osten (Anpassung an bereits genehmigten und 

ausgeführten Anbau) und Anpassung des Bauraums für offene Stellplätze. 

- Veränderung der Zulässigkeit von Wohnungen, unabhängig von der 

Grundstücksfläche (3.1 der Urfassung) 

- Auf dem Grundstück sind offene Stellplätze auch außerhalb der hierfür 

vorgesehenen Flächen möglich (4.6 der Urfassung). 
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- Erhöhung der zulässigen Firsthöhe innerhalb der nördlichen Baugrenze auf 477 

m ü. NHN (5.2 der Urfassung). 

- Erhöhung der Traufwandhöhe innerhalb der nördlichen Baugrenze auf max. 

10,70 m (5.3 der Urfassung). 

- Dächer von Gebäuden der Hauptnutzung dürfen innerhalb der nördlichen 

Baugrenze neben Satteldach auch als Flachdach oder Pultdach ausgebildet 

werden. Zulässige Neigung 6° - 38° (7.1 der Urfassung).  

- Anpassen der Abgrenzung der Fläche für die Erhaltung und das Nachpflanzen von 

Gehölzen (8.1 der Urfassung) 

 

B. Veränderte Festsetzungen durch Planzeichen: 

Siehe Planzeichnung vom 13.11.2023. 

Zur besseren Lesbarkeit werden die Änderungen in der Planzeichnung in der Farbe 

Dunkelrot dargestellt. 

 

C. Veränderte textliche Festsetzungen: 

Änderungen im Festsetzungstext bzw. in der Legende sind in der Farbe Dunkelrot 

gekennzeichnet. Nicht genannte Festsetzungen bleiben unverändert und gelten weiterhin. 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung d. 

Bebauungsplans „Zieglerweg“  

 

3.1  In Wohngebäuden ist je 570 m² Grundstücksfläche höchstens eine Wohnung 

zulässig, insgesamt höchstens zwei je Wohngebäude (Hinweis: Grundstücksfläche 

ist die als Wohngebiet festgesetzte Fläche des Grundstücks). 

Neue Formulierung:  

Innerhalb der nördlichen Baugrenze sind pro Wohnhaus bis zu 3 Wohnungen und 

innerhalb der südlichen Baugrenze pro Wohnhaus bis zu 2 Wohnungen zulässig.  

 

4.6  Fläche für Stellplätze: auf diesen Flächen sind nur offene Stellplätze 

zulässig. Weitere offene Stellplätze können außerhalb dieser Flächen 

angelegt werden, solange diese nicht in festgesetzten Gehölzflächen 

(Plansymbol 8.1) oder Biotopflächen (Sonstige Planzeichen 1.1) liegen. 

 

5.3 Die Traufwandhöhe über Gelände darf innerhalb der südlichen Baugrenze 

höchstens 6,50 m, innerhalb der nördlichen Baugrenze höchstens 10,70 m 

betragen. 

 

7.1  Dächer von Gebäuden der Hauptnutzung dürfen nur als Satteldach mit beidseitig 

gleicher Neigung von 6° bis 38° ausgeführt werden. Die Vorschrift gilt nicht für 

eingeschossige Anbauten und Gebäudeteile mit einer Grundfläche von insgesamt 

bis zu 30% der Gesamtgrundfläche des Gebäudes.  

Abweichend hiervon sind im nördlichen Bauraum zusätzlich auch Pult- und Flach-

dächer für die Hauptnutzung zulässig. Dachneigung bei geneigten Dächern: 6°- 38° 

 

 

St
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D. Veränderte Hinweise durch Planzeichen und Text im Änderungsumgriff: 

 - keine – 

 

E. Inkrafttreten  
Die 1. Bebauungsplan-Änderung des Bebauungsplans „Zieglerweg“ tritt mit 
Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 

F. Verfahrensvermerke 
 
1. Der Gemeinderat des Marktes Wartenberg hat die 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Zieglerweg“ am 13.11.2023 beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ……….. ortsüblich bekannt gemacht.  
 
2. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Zieglerweg“ in der Fassung vom 
13.11.2023 wurde mit Satzung und Begründung für die von der Bebauungsplan-Änderung 
berührten Bürger und Träger öffentlicher Belange öffentlich ausgelegt. Die Stellungnahmen 
konnten in der Zeit vom ……….. bis ………… abgegeben werden (§ 13 BauGB). 
 
3. Der Gemeinderat des Marktes Wartenberg hat das Ergebnis der Träger - und 
Öffentlichkeitsbeteiligung in seiner Sitzung am ……….. behandelt und 
Abwägungsbeschlüsse gefasst.  
 
4. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom …………… die 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Zieglerweg“ in der Fassung vom ………….. als Satzung beschlossen. (§ 
10 Abs. 1 BauGB). 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Markt Wartenberg, den ………… 
 
 
____________________________ 

Christian Pröbst, 1. Bürgermeister 

 
5. Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am …….…….., dabei 
wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des 
Bebauungsplan-Änderung hingewiesen.  
 
Mit der Bekanntmachung am …………….. trat die Bebauungsplan-Änderung in der Fassung 
vom ……. in Kraft. (§ 10 Abs. 3 BauGB)  
 
 
Markt Wartenberg, den ………….. 

 

 
___________________________ 

Christian Pröbst, 1. Bürgermeister 
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7. Gestaltung

7.1 Dächer von Gebäuden der Hauptnutzung dürfen nur als Satteldach mit 
beidseitig gleicher Neigung von 20 bis 38° ausgeführt werden. Die Vorschrift 
gilt nicht für eingeschossige Anbauten und Gebäudeteile mit einer Grundfläche 
von insgesamt bis zu 30 % der Gesamtgrundfläche des Gebäudes.

7.2 Bei Dächern mit mindestens 34° Neigung sind je Dachseite zulässig: zwei 
Dachgauben mit maximal 2,0 m Außenbreite oder ein Zwerchgiebel, außen-
wandbündig, Breite maximal 3,5 m. Die Gauben und Zwerchgiebel müssen 
mindestens 1,0 m unter dem Hauptfirst zu liegen kommen (senkrecht gemes-
sen) und mindestens 1,5 m Abstand zum Ortgang einhalten. 

7.2 Bei Dächern mit mindestens 34° Neigung sind je Dachseite zulässig: 
- Dachgauben mit jeweils bis zu 2,0 m Außenbreite und/oder ein Zwerch-

giebel, außenwandbündig. 
- Die Breite dieser Bauteile darf insgesamt je Dachseite bis zu einem Drittel 

der Firstlänge betragen. 
- Die Gauben und Zwerchgiebel müssen mindestens 1,0 m unter dem Haupt-

first zu liegen kommen (senkrecht gemessen) und mindestens 1,5 m 
Abstand zum Ortgang einhalten.

Auf Dächern, die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans 
bestanden, können die oben beschriebenen Gauben und Zwerchgiebel aus-
nahmsweise auch bei Dachneigungen ab 18° zugelassen werden  die übrigen 
Maßvorgaben bleiben unberührt.

7.3 Einfriedungen, die bauliche Anlagen sind, dürfen nicht höher als 1,0 m sein 
und sind entlang den öffentlichen Verkehrsflächen als offene Zäune aus Holz 
oder Metall auszubilden. An den übrigen Grundstücksgrenzen sind auch 
Maschendrahtzäune zulässig. 

7.4 Aufschüttungen und Abgrabungen sind höchstens bis zu 1,00 m Abweichung 
vom natürlichen Gelände zulässig.

7.5 Abweichend zu Nr. 7.4 dürfen die Baugrundstücke zur Herstellung von 
Garagenzufahrten und Stellplätzen bis zur Höhenlage der öffentlichen 
Verkehrsfläche, gemessen an der Mitte der Grundstückszufahrt, abgegraben 
werden. Diese Abgrabungen sind nur bis zu einer Entfernung von 6 m zur
vorderen Grundstücksgrenze zulässig.

7.6 Stützwände dürfen maximal 1,00 m hoch sein (Höhe der sichtbaren Wand-
fläche der Stützwand an der Talseite). Abweichend dazu dürfen Stützwände 
für die Abgrabungen gemäß Nr. 7.5 bis zu 2,50 m hoch sein.

8. Grünordnung, Natur und Landschaft

(Hinweis: Der Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft gemäß § 1a BauGB wird auf einer 1.200 m² großen Teilfläche 
des Flurstücks 527, Gemarkung Wartenberg erbracht. Das Grundstück ist 
Eigentum des Marktes Wartenberg und Teil des gemeindlichen Ökokonto-
Gesamtkonzeptes).

8.1 Fläche mit folgender Bindung für die Erhaltung und das Nach-
pflanzen von Gehölzen: das vorhandene Gehölz ist in seinem 
Bestand zu erhalten. Abgänge sind nachzupflanzen.

8.2 Auf den Flächen gemäß Nr. 8.1 sind bauliche Anlagen (auch Zäune) unzulässig. 
Für im Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume wird die Anwendung der 
DIN 18920:2002 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen" vorgeschrieben (Hinweis: diese DIN-Norm liegt 
zusammen mit dem Bebauungsplan bei der Gemeinde zur Einsicht bereit).

Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronen-
traufe) zuzüglich 1,50 m, bei Säulenform zuzüglich 5,00 m nach allen Seiten.

8.3 zu erhaltender Baum

8.4 Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 
mindestens ein standorttypischer Laubbaum zu pflanzen. Vorhandene 
standorttypische Laubbäume werden dabei angerechnet.

8.5 Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind gärtnerisch zu bepflanzen. 
Kies- und Schotterflächen - ausgenommen bauliche Anlagen wie Wege, Stellplätze, 
Zufahrten, Terrassen sowie Spritzschutzstreifen an Gebäuden (Kiestraufstreifen) - 
sind unzulässig. Naturnah angelegte Pflanzungen auf Magerstandorten sind davon 
nicht betroffen.

8.6 Schnitthecken als Einfriedung sind bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. 
Als Einfriedung dürfen nur heimische Gehölze verwendet werden.

8.7 Offene Stellplätze, Zufahrten auf den Baugrundstücken und Garagenstauräume 
sind wasserdurchlässig zu befestigen. Der Belag muss einen Öffnungsanteil von 
mindestens 15 % aufweisen. Stellplätze für Menschen mit Behinderung sind von 
der Vorschrift ausgenommen.

8.8 Ein Teil des gesammelten Niederschlagswassers ist in Behältern zu speichern und 
für die Gartenbewässerung zu verwenden. Das Fassungsvermögen der Behälter 
muss mindestens 0,3 l/m² Grundstücksfläche betragen.

8.9 Dächer von Garagen, Carports und Nebengebäuden mit einer Grundfläche von 
über 8 m² sind als Gründach mit einer Dicke der Substratschicht von mindestens 
6 cm anzulegen. Davon ausgenommen sind Dachflächen, die von Anlagen zur 
Nutzung solarer Strahlungsenergie überdeckt werden, die aufgrund von Brand-
schutzvorschriften nicht bepflanzt werden dürfen oder die als Dachterrasse
genutzt werden (Hinweis: der Bestands schutz vorhandener Gebäude bleibt 
unberührt).

9. Immissionsschutz

9.1 Stationäre Geräte (Klimageräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärmepumpen und Mini-
Blockheizkraftwerke) oder ihre nach außen gerichteten Komponenten müssen 
zu schutzbedürftiger Bebauung folgende Mindestabstände einhalten:

Schallleistungspegel des Geräts - Mindestabstand:
45 dB(A) - 4 m; 50 dB(A) - 7 m; 55 dB(A) - 13 m; 60 dB(A) - 23 m;
65 dB(A) - 32 m; 70 dB(A) - 49 m; 75 dB(A) - 80 m

10. Wasserwirtschaft, Starkregenvorsorge

(Hinweis: nicht verdunstetes, verwendetes oder versickertes Niederschlagswasser 
ist vor der Einleitung in die öffentliche Entwässerungsanlage zurückzuhalten. 
Bei der Errichtung baulicher Anlagen wird gemäß § 15 Abs. 4 der Entwässerungs-
satzung des Marktes Wartenberg für die Einleitung von Niederschlagswasser in 
den öffentlichen Mischwasserkanal ein Volumen der Rückhalteanlage von min-
destens 1 m³ pro 50 m² versiegelter Fläche vorausgesetzt.)

10.1 Gebäude sind bis 25 cm über dem Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass infolge 
von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann (Maßgeb-
lich ist das fertige Geländeniveau entlang der Außenwände unter Berücksichtigung 
zulässiger Geländeveränderungen gemäß Nr. 7.4 und 7.5). 

10.2 Aus Geschossen, die durch infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes 
Wasser überflutet werden können, müssen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stock-
werke oder Bereiche vorhanden sein.

1. Räumlicher Geltungsbereich

1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans

2. Art der Nutzung

2.1  allgemeines Wohngebiet; nicht zulässig sind
Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO.

3. Wohnungen

3.1 In Wohngebäuden ist je 570 m² Grundstücksfläche höchstens eine Wohnung 
zulässig, insgesamt höchstens zwei je Wohngebäude (Hinweis: Grundstücks-
fläche ist die als Wohngebiet festgesetzte Fläche des Grundstücks.)

4. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellplätze

4.1 Die Gebäude sind in der offenen Bauweise als Einzelhäuser zu errichten.

4.2 Abstandsflächen: Es gilt die Vorschrift des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

4.3 Baugrenze; Terrassen incl. Terrassenüberdachungen dürfen die 
Baugrenzen um bis zu 3,5 m Tiefe überschreiten, Balkone um
bis zu 2,0 m.

4.4 von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen freizuhaltende Schutzfläche 
(Baumwurfzone; Hinweis: auch außerhalb dieser Fläche sind Einwir-
kungen durch den Baumbestand nicht auszuschließen. Auf Art. 10 
und 11 BayBO wird hingewiesen).

4.5 Fläche für Garagen; Garagen sind nur auf diesen Flächen und 
den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

4.6 Fläche für Stellplätze: auf diesen Flächen sind nur offene
Stellplätze zulässig.

4.7 Vor geschlossenen Garagen sind auf den Baugrundstücken Garagenzufahrten 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB mit einer Mindestlänge von 5,0 m herzustellen 
(Stauraum). Die Garagenzufahrten sowie Zufahrten zu sonstigen Stellplätzen 
dürfen zur öffentlichen Verkehrsfläche hin nicht eingefriedet werden.

5. Maß der baulichen Nutzung

5.1 Grundfläche: die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,35. 

5.2 Zulässige Firsthöhe als Höchstwert in m über Normalhöhennull, 
z.B. 473 m ü. NHN

5.3 Die Traufwandhöhe über Gelände darf höchstens 6,50 m betragen (Höhe 
der Schnittlinie der Außenflächen von Traufwand und Dach über dem 
fertigen Geländeniveau am Fuß der Traufwand unter Berücksichtigung 
zulässiger Geländeveränderungen gemäß Nr. 7.4 und 7.5). 

Ausnahmsweise kann an einer Traufseite des Gebäudes eine Traufwandhöhe 
von bis zu 7,50 m auf einer Länge von höchstens einem Drittel der Traufwand 
zugelassen werden.

6. Verkehrsflächen

6.1 öffentliche Verkehrsfläche

6.2 Straßenbegleitgrün

6.3 private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 
Feuerwehrzufahrt

Der Markt Wartenberg erlässt aufgrund §§ 1-4 sowie § 8 ff. Baugesetzbuch (BauGB), Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO) und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
gültigen Fassung diesen Bebauungsplan Zieglerweg als Satzung. 

PRÄAMBELFESTSETZUNGEN

1. Bestandsdarstellung, Hinweise, nachrichtliche Übernahmen

1.1 Biotop 

1.2 Höhenlinie mit Höhenangabe in m über NHN (Normalhöhennull)
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2012
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Markt Wartenberg
Bebauungsplan Zieglerweg

gefertigt am 2. Mai 2023
Verfahrensvermerke vom 2. Mai 2023 architekturbüro pezold·Wartenberg

Lageplan M 1:7.500

1. Aufstellungsbeschluss gefasst am 21. Oktober 2020

2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
in der Fassung vom 19. September 2022 vom 12. Dezember 2022 bis 5. Januar 2023
(§ 3 Abs. 1 BauGB)

3. Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
in der Fassung vom 19. September 2022 vom 23. November 2022 bis 5. Januar 2023
(§ 4 Abs. 1 BauGB)

4. Öffentlichkeitsbeteiligung
in der Fassung vom 20. Februar 2023 vom 27. März 2023 bis 27. April 2023
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

5. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
in der Fassung vom 20. Februar 2023 vom 9. März 2023 bis 27. April 2023
(§ 4 Abs. 2 BauGB)

6. Satzungsbeschluss
in der Fassung vom ....................
mit Begründung vom ....................

Wartenberg den ....................... ......................................................................
Erster Bürgermeister Christian Pröbst      (Siegel)

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am .......................; dabei wurde auf die 
Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Planung hingewiesen. Mit der Bekannt-
machung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom ....................  mit Begründung vom ....................
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Wartenberg den ....................... ......................................................................
Erster Bürgermeister Christian Pröbst      (Siegel)

VERFAHRENSVERMERKE
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7. Gestaltung

7.1 Dächer von Gebäuden der Hauptnutzung dürfen nur als Satteldach mit 
beidseitig gleicher Neigung von 20 bis 38° ausgeführt werden. Die Vorschrift 
gilt nicht für eingeschossige Anbauten und Gebäudeteile mit einer Grundfläche 
von insgesamt bis zu 30 % der Gesamtgrundfläche des Gebäudes.

7.2 Bei Dächern mit mindestens 34° Neigung sind je Dachseite zulässig: zwei 
Dachgauben mit maximal 2,0 m Außenbreite oder ein Zwerchgiebel, außen-
wandbündig, Breite maximal 3,5 m. Die Gauben und Zwerchgiebel müssen 
mindestens 1,0 m unter dem Hauptfirst zu liegen kommen (senkrecht gemes-
sen) und mindestens 1,5 m Abstand zum Ortgang einhalten. 

7.2 Bei Dächern mit mindestens 34° Neigung sind je Dachseite zulässig: 
- Dachgauben mit jeweils bis zu 2,0 m Außenbreite und/oder ein Zwerch-

giebel, außenwandbündig. 
- Die Breite dieser Bauteile darf insgesamt je Dachseite bis zu einem Drittel 

der Firstlänge betragen. 
- Die Gauben und Zwerchgiebel müssen mindestens 1,0 m unter dem Haupt-

first zu liegen kommen (senkrecht gemessen) und mindestens 1,5 m 
Abstand zum Ortgang einhalten.

Auf Dächern, die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans 
bestanden, können die oben beschriebenen Gauben und Zwerchgiebel aus-
nahmsweise auch bei Dachneigungen ab 18° zugelassen werden  die übrigen 
Maßvorgaben bleiben unberührt.

7.3 Einfriedungen, die bauliche Anlagen sind, dürfen nicht höher als 1,0 m sein 
und sind entlang den öffentlichen Verkehrsflächen als offene Zäune aus Holz 
oder Metall auszubilden. An den übrigen Grundstücksgrenzen sind auch 
Maschendrahtzäune zulässig. 

7.4 Aufschüttungen und Abgrabungen sind höchstens bis zu 1,00 m Abweichung 
vom natürlichen Gelände zulässig.

7.5 Abweichend zu Nr. 7.4 dürfen die Baugrundstücke zur Herstellung von 
Garagenzufahrten und Stellplätzen bis zur Höhenlage der öffentlichen 
Verkehrsfläche, gemessen an der Mitte der Grundstückszufahrt, abgegraben 
werden. Diese Abgrabungen sind nur bis zu einer Entfernung von 6 m zur
vorderen Grundstücksgrenze zulässig.

7.6 Stützwände dürfen maximal 1,00 m hoch sein (Höhe der sichtbaren Wand-
fläche der Stützwand an der Talseite). Abweichend dazu dürfen Stützwände 
für die Abgrabungen gemäß Nr. 7.5 bis zu 2,50 m hoch sein.

8. Grünordnung, Natur und Landschaft

(Hinweis: Der Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft gemäß § 1a BauGB wird auf einer 1.200 m² großen Teilfläche 
des Flurstücks 527, Gemarkung Wartenberg erbracht. Das Grundstück ist 
Eigentum des Marktes Wartenberg und Teil des gemeindlichen Ökokonto-
Gesamtkonzeptes).

8.1 Fläche mit folgender Bindung für die Erhaltung und das Nach-
pflanzen von Gehölzen: das vorhandene Gehölz ist in seinem 
Bestand zu erhalten. Abgänge sind nachzupflanzen.

8.2 Auf den Flächen gemäß Nr. 8.1 sind bauliche Anlagen (auch Zäune) unzulässig. 
Für im Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume wird die Anwendung der 
DIN 18920:2002 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen" vorgeschrieben (Hinweis: diese DIN-Norm liegt 
zusammen mit dem Bebauungsplan bei der Gemeinde zur Einsicht bereit).

Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronen-
traufe) zuzüglich 1,50 m, bei Säulenform zuzüglich 5,00 m nach allen Seiten.

8.3 zu erhaltender Baum

8.4 Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 
mindestens ein standorttypischer Laubbaum zu pflanzen. Vorhandene 
standorttypische Laubbäume werden dabei angerechnet.

8.5 Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind gärtnerisch zu bepflanzen. 
Kies- und Schotterflächen - ausgenommen bauliche Anlagen wie Wege, Stellplätze, 
Zufahrten, Terrassen sowie Spritzschutzstreifen an Gebäuden (Kiestraufstreifen) - 
sind unzulässig. Naturnah angelegte Pflanzungen auf Magerstandorten sind davon 
nicht betroffen.

8.6 Schnitthecken als Einfriedung sind bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. 
Als Einfriedung dürfen nur heimische Gehölze verwendet werden.

8.7 Offene Stellplätze, Zufahrten auf den Baugrundstücken und Garagenstauräume 
sind wasserdurchlässig zu befestigen. Der Belag muss einen Öffnungsanteil von 
mindestens 15 % aufweisen. Stellplätze für Menschen mit Behinderung sind von 
der Vorschrift ausgenommen.

8.8 Ein Teil des gesammelten Niederschlagswassers ist in Behältern zu speichern und 
für die Gartenbewässerung zu verwenden. Das Fassungsvermögen der Behälter 
muss mindestens 0,3 l/m² Grundstücksfläche betragen.

8.9 Dächer von Garagen, Carports und Nebengebäuden mit einer Grundfläche von 
über 8 m² sind als Gründach mit einer Dicke der Substratschicht von mindestens 
6 cm anzulegen. Davon ausgenommen sind Dachflächen, die von Anlagen zur 
Nutzung solarer Strahlungsenergie überdeckt werden, die aufgrund von Brand-
schutzvorschriften nicht bepflanzt werden dürfen oder die als Dachterrasse
genutzt werden (Hinweis: der Bestands schutz vorhandener Gebäude bleibt 
unberührt).

9. Immissionsschutz

9.1 Stationäre Geräte (Klimageräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärmepumpen und Mini-
Blockheizkraftwerke) oder ihre nach außen gerichteten Komponenten müssen 
zu schutzbedürftiger Bebauung folgende Mindestabstände einhalten:

Schallleistungspegel des Geräts - Mindestabstand:
45 dB(A) - 4 m; 50 dB(A) - 7 m; 55 dB(A) - 13 m; 60 dB(A) - 23 m;
65 dB(A) - 32 m; 70 dB(A) - 49 m; 75 dB(A) - 80 m

10. Wasserwirtschaft, Starkregenvorsorge

(Hinweis: nicht verdunstetes, verwendetes oder versickertes Niederschlagswasser 
ist vor der Einleitung in die öffentliche Entwässerungsanlage zurückzuhalten. 
Bei der Errichtung baulicher Anlagen wird gemäß § 15 Abs. 4 der Entwässerungs-
satzung des Marktes Wartenberg für die Einleitung von Niederschlagswasser in 
den öffentlichen Mischwasserkanal ein Volumen der Rückhalteanlage von min-
destens 1 m³ pro 50 m² versiegelter Fläche vorausgesetzt.)

10.1 Gebäude sind bis 25 cm über dem Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass infolge 
von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann (Maßgeb-
lich ist das fertige Geländeniveau entlang der Außenwände unter Berücksichtigung 
zulässiger Geländeveränderungen gemäß Nr. 7.4 und 7.5). 

10.2 Aus Geschossen, die durch infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes 
Wasser überflutet werden können, müssen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stock-
werke oder Bereiche vorhanden sein.

1. Räumlicher Geltungsbereich

1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans

2. Art der Nutzung

2.1  allgemeines Wohngebiet; nicht zulässig sind
Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO.

3. Wohnungen

3.1 In Wohngebäuden ist je 570 m² Grundstücksfläche höchstens eine Wohnung 
zulässig, insgesamt höchstens zwei je Wohngebäude (Hinweis: Grundstücks-
fläche ist die als Wohngebiet festgesetzte Fläche des Grundstücks.)

4. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellplätze

4.1 Die Gebäude sind in der offenen Bauweise als Einzelhäuser zu errichten.

4.2 Abstandsflächen: Es gilt die Vorschrift des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

4.3 Baugrenze; Terrassen incl. Terrassenüberdachungen dürfen die 
Baugrenzen um bis zu 3,5 m Tiefe überschreiten, Balkone um
bis zu 2,0 m.

4.4 von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen freizuhaltende Schutzfläche 
(Baumwurfzone; Hinweis: auch außerhalb dieser Fläche sind Einwir-
kungen durch den Baumbestand nicht auszuschließen. Auf Art. 10 
und 11 BayBO wird hingewiesen).

4.5 Fläche für Garagen; Garagen sind nur auf diesen Flächen und 
den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

4.6 Fläche für Stellplätze: auf diesen Flächen sind nur offene
Stellplätze zulässig.

4.7 Vor geschlossenen Garagen sind auf den Baugrundstücken Garagenzufahrten 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB mit einer Mindestlänge von 5,0 m herzustellen 
(Stauraum). Die Garagenzufahrten sowie Zufahrten zu sonstigen Stellplätzen 
dürfen zur öffentlichen Verkehrsfläche hin nicht eingefriedet werden.

5. Maß der baulichen Nutzung

5.1 Grundfläche: die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,35. 

5.2 Zulässige Firsthöhe als Höchstwert in m über Normalhöhennull, 
z.B. 473 m ü. NHN

5.3 Die Traufwandhöhe über Gelände darf höchstens 6,50 m betragen (Höhe 
der Schnittlinie der Außenflächen von Traufwand und Dach über dem 
fertigen Geländeniveau am Fuß der Traufwand unter Berücksichtigung 
zulässiger Geländeveränderungen gemäß Nr. 7.4 und 7.5). 

Ausnahmsweise kann an einer Traufseite des Gebäudes eine Traufwandhöhe 
von bis zu 7,50 m auf einer Länge von höchstens einem Drittel der Traufwand 
zugelassen werden.

6. Verkehrsflächen

6.1 öffentliche Verkehrsfläche

6.2 Straßenbegleitgrün

6.3 private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 
Feuerwehrzufahrt

Der Markt Wartenberg erlässt aufgrund §§ 1-4 sowie § 8 ff. Baugesetzbuch (BauGB), Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO) und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
gültigen Fassung diesen Bebauungsplan Zieglerweg als Satzung. 

PRÄAMBELFESTSETZUNGEN

1. Bestandsdarstellung, Hinweise, nachrichtliche Übernahmen

1.1 Biotop 

1.2 Höhenlinie mit Höhenangabe in m über NHN (Normalhöhennull)
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2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
in der Fassung vom 19. September 2022 vom 12. Dezember 2022 bis 5. Januar 2023
(§ 3 Abs. 1 BauGB)
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6. Satzungsbeschluss
in der Fassung vom ....................
mit Begründung vom ....................

Wartenberg den ....................... ......................................................................
Erster Bürgermeister Christian Pröbst      (Siegel)

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am .......................; dabei wurde auf die 
Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Planung hingewiesen. Mit der Bekannt-
machung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom ....................  mit Begründung vom ....................
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Wartenberg den ....................... ......................................................................
Erster Bürgermeister Christian Pröbst      (Siegel)
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1. Änderung des Bebauungsplans "Zieglerweg"
 M 1:1000

Fassung vom 13.11.2023

Markt Wartenberg, den ......................

___________________________________
Christian Pröbst, 1. Bürgermeister
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